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Ungewöhnliche Werbeaktion in Kassel:
QR-Codes auf Verkehrszeichen

Die Stadt Kassel sieht in einem QR-Code-Flyer eine
Sachbeschädigung und warnt vor dem Bekleben von

Verkehrsanlagen.

In Kassel hat ein kreativer Ansatz eines jungen Musikers für
Aufregung gesorgt. Er klebte einen Flyer an öffentliche
Verkehrsanlagen, der einen QR-Code enthielt. Der Inhalt des
Flyers war pikant: „Florian, ich weiß du betrügst mich mit Anna.“
Anstatt um persönliche Angelegenheiten zu klären, hatte der
junge Mann jedoch einen anderen Plan – er wollte auf seine
Musik aufmerksam machen und hoffte, durch diesen
provokativen Slogan Aufmerksamkeit zu erregen.

Die Reaktion der Stadt Kassel auf diese ungewöhnliche Art der
Werbung war eher negativ. Die Verwaltung sieht in solchen
Handlungen einen klaren Fall von Sachbeschädigung. Immer
wieder kommt es vor, dass öffentliche Einrichtungen, wie
Verkehrszeichen und -anlagen, mit Aufklebern verziert werden.
Diese Aktivität ist nicht nur unzulässig, sie gefährdet auch die
Verkehrssicherheit der Autofahrer und Fußgänger in der Stadt.
Das Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen, Klimaschutz und
Verkehr hat dazu klare Worte gefunden.

Stellungnahme der Stadt Kassel

Laut dem städtischen Dezernat komme es häufig vor, dass
Verkehrseinrichtungen durch Kleberaktionen in Mitleidenschaft
gezogen werden. Dazu zählen nicht nur Flyer, sondern auch
allerlei andere Klebeobjekte, die an Masten und Schildern haften



bleiben. „Aufkleber könnten auch Kaugummis oder
Verpackungsreste sein“, erklärte ein Sprecher. Jeder dieser Fälle
wird als Sachbeschädigung gewertet. Wenn insbesondere stark
beklebte Verkehrszeichen bei regelmäßigen Kontrollen der Stadt
entdeckt werden, müssen diese entfernt werden – ein Aufwand,
der nicht nur zeitintensiv ist, sondern auch Kosten verursacht.

Die Stadt kann in diesem Fall jedoch auf eine Anzeige
verzichten. Sie nutzt die Gelegenheit stattdessen, um einen
Appell an die Bürger zu richten. Es wird eindringlich daran
erinnert, dass das Bekleben von Verkehrszeichen und -anlagen
nicht nur unklug, sondern auch eine Straftat ist. Dies kann als
einfache oder gemeinschädliche Sachbeschädigung gewertet
werden, abhängig von der Schwere und den Folgen der Tat.

Besonders alarmierend ist, dass solche Aktionen gravierende
Folgen haben können. Ein Beispiel, das die Stadt anführt, ist das
Bekleben von Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern in der
Nähe von Schulen. Wenn ein Tempo-30-Schild nicht mehr
erkennbar ist, könnte dies für Kinder und Fußgänger zu
gefährlichen Situationen führen. Hier wird nicht nur gesetzlich
ein Risiko in Kauf genommen, sondern auch die Sicherheit von
Menschen auf der Straße.

Ein Appell an die Kreativität

Obwohl der Musiker mit seiner Aktion möglicherweise die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewinnen wollte, ist klar, dass
dies nicht der richtige Weg ist. Kreativität ist wichtig, doch sollte
sie nicht auf Kosten der Sicherheit und Ordnung eingesetzt
werden. Dieser Vorfall könnte als abschreckendes Beispiel für
andere Künstler dienen, die ähnliche Marketingaktionen in
Erwägung ziehen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Geschehnisse in Kassel
weiterentwickeln. Die Stadt versucht, durch ihre strengen
Maßnahmen und Appelle, die Bürger zu einer respektvollen
Behandlung öffentlicher Einrichtungen zu bewegen. Dieser



Vorfall mag zwar einen Hauch von Kreativität beinhalten, doch
stehen Sicherheit und Rechtmäßigkeit an erster Stelle.

Kassel hat eine lange Geschichte, in der die Gestaltung des
öffentlichen Raums immer eine Rolle gespielt hat. Die
Stadtverwaltung hat wiederholt darauf hingewiesen, dass das
Bekleben von Verkehrseinrichtungen nicht nur rechtlich
problematisch ist, sondern auch Auswirkungen auf die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmer haben kann. Die Diskussion um die
Visibilität von Verkehrsschildern und deren Funktion wird bereits
seit vielen Jahren geführt, insbesondere im Kontext von urbanen
Veränderungen und der Mobilität in Städten.

Ein fokussierter Blick auf ähnliche Vorfälle in anderen Städten
zeigt, dass Kassel nicht allein steht mit diesem Problem. In
Städten wie Berlin oder Hamburg hat es immer wieder Vorstöße
gegeben, bei denen kreative Formate zur Werbung oder
Außendarstellung in den öffentlichen Raum getragen wurden.
Oft sind diese Aktionen in den Graubereich zwischen Kunst,
Werbung und Gesetz geraten. Die Stadtverwaltung ist jedoch
auch hier meist darauf bedacht, die Integrität und Sicherheit des
öffentlichen Raumes zu wahren. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen

In Deutschland ist das Bekleben von Verkehrszeichen und
-anlagen auf Basis des Strafgesetzbuches (§ 303 StGB) als
Sachbeschädigung definiert. Das bedeutet, dass nicht nur
misserable Bedingungen für die Verkehrssicherheit aus
juristischer Sicht geahndet werden können, sondern auch die
absichtliche oder fahrlässige Manipulation von Verhaltensregeln
durch Aufkleber, die beispielsweise die Sichtbarkeit von
Verkehrsschildern einschränken. Das betrifft neben den
Verkehrszeichen auch Ampeln und andere sicherheitsrelevante
Einrichtungen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Stadt Kassel nicht nur aus
rechtlichen Gründen, sondern auch aus sicherheitstaktischen



Erwägungen solche Aktionen zurückweisen muss. Die
Unkenntlichmachung von Verkehrszeichen kann zu gefährlichen
Situationen führen und hat Auswirkungen auf die gesamte
Verkehrsinfrastruktur der Stadt.

Öffentliches Bewusstsein und Prävention

Die Stadt Kassel unternimmt bereits Schritte, um das öffentliche
Bewusstsein für die Gefahren unrechtmäßigen Beklebens zu
schärfen. Initiativen zur Aufklärung über die Risiken und die
rechtlichen Folgen sind entscheidend, um die Bürger über die
Bedeutung der Verkehrsschilder aufzuklären. Des Weiteren
könnten kreative Lösungen gesucht werden, um eine positive
Nutzung des öffentlichen Raumes zu fördern, ohne dass es zu
Eingriffen in die Verkehrsinfrastruktur kommt.

Um eine Verbesserung im Umgang mit Werbung im öffentlichen
Raum zu erreichen, könnte die Stadt alternative Möglichkeiten
für Künstler und kreative Köpfe anbieten. Events oder
genehmigte Werbeflächen könnten die Möglichkeit bieten, Ideen
zu präsentieren, ohne die Funktionsweise von Verkehrszeichen
und -anlagen zu gefährden. Solche Maßnahmen könnten
langfristig dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis
zwischen Kreativen und Verkehr planenden Institutionen zu
stärken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stadt Kassel sich
nicht nur mit den rechtlichen Aspekten des Beklebens von
Verkehrsschildern auseinandersetzen muss, sondern auch mit
der Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins, um die
Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 
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